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Artikel 45: Aussetzung der mit der Zugehörigkeit zur Union verbundenen Rechte

(1) Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments

oder der Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach Zu-

stimmung des Europäischen Parlaments feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegen-

den Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Der Rat hört,

bevor er eine solche Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann nach demselben

Verfahren geeignete Empfehlungen an ihn richten.

Wurde die Feststellung nach Unterabsatz 1 getroffen, so kann der Rat nach demselben Verfah-

ren mit qualifizierter Mehrheit geeignete Empfehlungen an den betroffenen Mitgliedstaat rich-

ten.

Der Rat überprüft regelmäßig, ob die Gründe, die zu dieser zur Feststellung nach Unterabsatz 1

geführt haben, noch zutreffen.

(2) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der

Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der Europäische Rat ein-

stimmig feststellen, dass eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung von in Artikel 2 genann-

ten Werten durch einen Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er den betroffenen Mitgliedstaat zu einer

Stellungnahme aufgefordert hat.

(3) Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Rat auf Vorschlag eines Drittels

der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der Kommission mit qualifizierter Mehr-

heit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen,



die sich aus der Anwendung der Verfassung auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließ-

lich der Stimmrechte des Mitgliedstaats im Rat. Dabei berücksichtigt er die möglichen Auswirkun-

gen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen.

Die sich aus der Verfassung ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats sind für

diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich.

(4) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt beschließen, nach Absatz 3 getroffene Maßnahmen

abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die zur Verhängung dieser Maßnahmen geführt hat,

Änderungen eingetreten sind.

(5) Für die Zwecke dieses Artikels handelt der Rat ohne Berücksichtigung des betroffenen Mit-

gliedstaats. Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustan-

dekommen von Beschlüssen nach Absatz 2 nicht entgegen.

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 3 ausgesetzt werden.

(6) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 Absätze 1, 2 und 3 beschließt das Europäische Parlament

mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglie-

der.

Explanation (if any) :


